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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulasiungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen'

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere

Sachkunde und Edahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauanen

betrauten personen nach den $ 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden Länder-

regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Edahrung auch

Oricn gieich-wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten, der Europäischen Union .belegt
werderikann. Diei gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum (eWn)äer anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetä nicht die für die Durchführung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vefireiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
äes ZulassuÄgsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfügung tui jteäen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauau{sichtliche
Zutasäun! an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behörden-Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen'

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darJ nur vollständ,ig vervielfältigt werden. Eine
auszug-sweise Veröffentlichung bedarJ der Zustimmung des Deutschen Instituts für
Bauteöhnik. Texte und Zeichnungen von Werbesc.hriften dür{en der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassunghüssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik
nicht geprüfte Ü bersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
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Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemäinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert

werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies ,fl
fü;ä:: raarirur
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